
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 336/09 
 
 

Betreff: 
 

Förderung kleinerer privater denkmalpflegerischer Maßnahmen im 
Haushaltsjahr 2010 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Bauausschuss 17.09.2009 Berichterstattung

durch: 
Herrn Kuhlmann 
Herrn Schröer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
56 Bauordnung und Denkmalschutz 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

12.500,00 € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt 5601 in Höhe von 12.500,00 € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 336/09 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Bauausschuss stimmt der beabsichtigten Freigabe der städtischen Haus-
haltsmittel in Höhe von 12.500,00 € für die Förderung kleinerer privater denk-
malpflegerischer Maßnahmen für den Fall zu, dass das Land Nordrhein-Westfalen 
die Pauschalzuweisungen an die Städte und Gemeinden auch im Jahre 2010 nicht 
wieder aufnimmt. 
 
 
Begründung: 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2006 hat das Land Nordrhein-Westfalen die Pauschalzu-
weisungen an die Städte und Gemeinden zur Förderung kleinerer privater denk-
malpflegerischer Maßnahmen gestrichen. 
 
In den Jahren 2006 und 2007 wurden der Stadt Rheine vom Land Nordrhein-
Westfalen jedoch aus Mittelrückflüssen anderer Förderprogramme Pauschalzu-
weisungen in Höhe von 5.000,00 bzw. 10.000,00 € zur Verfügung gestellt, so-
dass in diesen beiden Jahren unter Berücksichtigung des städtischen Anteils 
10.000,00 bzw. 19.924,55 € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt werden 
konnten. 
 
Nachdem der Landesrechnungshof die Zurverfügungstellung von Pauschalzuwei-
sungen aus Mittelrückflüssen anderer Förderprogramme moniert hatte, wurden 
der Stadt Rheine ab dem Haushaltsjahr 2008 keine Pauschalzuweisungen mehr 
zur Verfügung gestellt. 
 
Die vergangenen beiden Jahre haben deutlich gezeigt, dass gerade kleinere pri-
vate denkmalpflegerische Maßnahmen (z. B. Dachsanierungen, Sanierung maro-
der Fenster, Fassadenanstrich u. Ä.) nicht oder nicht fachgerecht ausgeführt 
worden sind. In den Gesprächen mit den Eigentümer(inne)n privater Denkmäler 
wurde deutlich, dass diesen eine fachgerechte, denkmalverträgliche Ausführung 
der Arbeiten bzw. die Übernahme der denkmalbedingten Mehrkosten ohne finan-
zielle Unterstützung nicht möglich ist. Diese Situation führt zu zu einem Sanie-
rungsstau bzw. zu einer nicht fachgerechten Ausführung der Arbeiten. 
 
Wie die Bezirksregierung Münster nunmehr mitgeteilt hat, ist auch für das nächs-
te Jahr nicht damit zu rechnen, dass den Städten und Gemeinden vom Land NRW 
diese Pauschalzuweisungen wieder zur Verfügung gestellt werden. Im Interesse 
der Erhaltung privater Baudenkmäler schlägt die Verwaltung vor, trotz der Strei-
chung dieses Förderprogramms durch das Land NRW den im Haushalt- und Fi-
nanzplan veranschlagten städtischen Eigenanteil in Höhe von 12.500,00 € zur 
Förderung kleinerer privater denkmalpflegerischer Maßnahmen zur Verfügung zu 
stellen. 
 
 


